
Samtgemeinde Bersenbrück  Bersenbrück, den 26. Okt. 2016 

Fachdienst II: Service und Finanzen 
 
 

Beschlussvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 804/2016 

 

Bildung der Ausschüsse nach § 71 NKomVG 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeinderat 08.11.2016 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag:   
 
„Der Samtgemeinderat beschließt, folgende Ausschüsse zu bilden: 
 

1. Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport 
 
a.) Gem. § 110 Abs. 2 Nds. Schulgesetz gehören je eine Vertreterin der ein 

Vertreter der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der 
Schülerinnen und Schüler dem Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend 
und Sport an, die zu einem späteren Zeitpunkt einberufen werden. 
 

b.) Zu diesem Fachausschuss ist ein Jugendausschuss gem. § 13 Abs. 2 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) 
in der Weise zu bilden, dass der Ausschuss für Bildung Familie, Jugend 
und Sport um die Aufgaben des Jugendausschusses erweitert wird. 
 
Die beratenden Mitglieder gem. § 13 Abs. 2 AG KJHG im Ausschuss für 
Bildung, Familie, Jugend und Sport werden zu einem späteren Zeitpunkt 
berufen. 
 

2. Ausschuss für Feuerwehren, Umwelt, Kultur und Soziales 
 

3. Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen 
 

4. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus.“ 
 

 
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 
I. Gesamtkosten der Maßnahme:   € 



 
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: € 
 
Betroffener Haushaltsbereich 

  Ergebnishaushalt          Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 

Produktnummer/Projektnummer 
Bezeichnung: 

  Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung. 

  Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen/Erlöse zur Deckung    

       gegenüber in Höhe von   € 

  Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung   

       und müssen außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur   
       Deckung sind der Begründung zu entnehmen). 
 
III. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung: 

  Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen. 

  Die Gesamtkosten von   € beziehen sich auf die Jahre    

  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von   € 

  Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von    €. 

 
 
2. Beteiligte Stellen: 
Erster Samtgemeinderat 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 71 i. V m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) kann der Samtgemeinderat aus der Mitte der Abgeordneten 
beratende Ausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse bilden. 
 
Bislang sind folgende Ausschüsse gebildet worden: 
 

- Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend und Sport 
- Ausschuss für Feuerwehren, Umwelt, Kultur und Soziales 
- Ausschuss für Planen, Bauen  und Straßen 
- Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus. 

 
 
 
             gez. Dr. Baier        gez. Güttler 
       Samtgemeindebürgermeister   Fachdienstleiter II 
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